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Messung des Systemrisikos gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 in der jeweils geltenden Fassung für das Finanzsystem dar-
stellt, sowie die Methodik, nach der auf der Grundlage dieser Überprüfung
Maßnahmen getroffen werden,

7. die Ergebnisse aufsichtlicher Stresstests, soweit diese über die nach Artikel 32
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in der jeweils geltenden Fassung
durchgeführten Stresstests hinaus erforderlich werden, um eine hinreichen-
de Überprüfung und Überwachung des CRR-Kreditinstituts sicherzustel-
len,

8. Anordnungen der Bundesanstalt nach § 10 Absatz 6 unter Angabe der
Gründe,

9. alle sonstigen Maßnahmen, die die Bundesanstalt gegenüber einem CRR-
Kreditinstitut trifft, wenn es gegen die Anforderungen der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 oder die auf Grund der Richtlinie 2013/36/EU erlas-
senen Anforderungen verstößt oder voraussichtlich verstoßen wird, jeweils
unter Angabe der Gründe,

10. alle nach § 56 Absatz 6 Nummer 1 verhängten rechtskräftig gewordenen
Bußgelder, einschließlich aller dauerhaften Untersagungen insbesondere
nach § 36,

11. die von ihr erhobenen Angaben zu den Informationen, die nach Artikel 435
Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offengelegt
worden sind, und

12. den Verdacht, dass im Zusammenhang mit diesem CRR-Kreditinstitut
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfindet oder stattgefunden hat
oder diese Straftaten versucht wurden oder ein erhöhtes Risiko hierfür
besteht, wenn sich dieser Verdacht auf Grund der Überprüfung, insbeson-
dere der Evaluierung der Unternehmensführungsregelung, des Geschäfts-
modells oder der Tätigkeiten eines CRR-Kreditinstituts ergeben hat.

2 Die Bundesanstalt meldet der Europäischen Aufsichtsbehörde in den vorste-
henden Fällen auch die Einlegung von Rechtsmitteln gegen die von ihr
erlassenen Maßnahmen und Bußgelder sowie den Ausgang der Rechtsmittel-
verfahren.

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet die Europäische Bankenaufsichtsbehörde
über
1. (aufgehoben)
2. die gewählte Vorgehensweise in den Fällen des § 53d Absatz 3,
3. das Verfahren zur Vermeidung der Umgehung der zusätzlichen Kapitalan-

forderungen bei Überschreitung der Gesamtbuch-Großkreditanforderungen,
4. Entscheidungen nach § 2e,
5. die Struktur von Institutsgruppen, Finanzholding- Gruppen oder gemischten

Finanzholding-Gruppen, bei denen die Bundesanstalt die Aufsicht auf zu-
sammengefasster Basis ausübt; dazu gehören insbesondere Informationen
über die rechtliche und organisatorische Struktur sowie die Grundsätze einer
ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe,

6. die Stellen im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 5, der die Bundesanstalt Tatsachen
offenbaren kann, ohne gegen ihre Verschwiegenheitspflicht zu verstoßen,
und

7. die Genehmigung, ein weiteres Mandat in einem Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgan gemäß § 25c Absatz 2 Satz 7, § 25d Absatz 3 Satz 7 innezuhaben.
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(3a) Die Bundesanstalt übermittelt der Europäischen Bankenaufsichtsbehör-
de Verzeichnisse im Sinne des § 7a Absatz 3.

(4) Die Bundesanstalt meldet der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde
1. sofern ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 2 Absatz 10

des Wertpapierhandelsgesetzes betroffen ist,
a) die Erteilung sowie das Erlöschen oder die Aufhebung einer Erlaubnis

nach § 32 und
b) die Genehmigung, ein weiteres Mandat in dem Verwaltungs- oder Auf-

sichtsorgan gemäß § 25c Absatz 2 Satz 7 oder § 25d Absatz 3 Satz 7
innezuhaben,

2. den in § 7a Absatz 1 Nummer 5 genannten Sachverhalt,
3. jährlich eine Zusammenfassung von allen im Zusammenhang mit der Über-

wachung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Datenbereitstel-
lungsdiensten sowie gegenüber Instituten als Gegenparteien von Wertpapier-
finanzierungsgeschäften ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen und verhängten
Sanktionen,

4. jährlich in aggregierter und anonymisierter Form Daten über strafrechtliche
Ermittlungen und verhängte strafrechtliche Sanktionen wegen Verstößen
gegen § 54, sofern diese im Zusammenhang mit dem unerlaubten Erbringen
von Finanzdienstleistungen erfolgten, die zugleich Wertpapierdienstleistun-
gen im Sinne des § 2 Absatz 6 des Wertpapierhandelsgesetzes sind,

5. zeitgleich mit der Bekanntmachung alle im Zusammenhang mit der Über-
wachung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Datenbereitstel-
lungsdiensten sowie nach den §§ 60b und 60c bekannt gemachten Ver-
waltungsmaßnahmen und Sanktionen, soweit sie Institute als finanzielle
Gegenparteien von Wertpapierfinanzierungsgeschäften betreffen,

6. alle Bußgeldentscheidungen, die nach Maßgabe des § 60d Absatz 3 Num-
mer 3 nicht bekannt gemacht wurden, sowie alle Rechtsmittel in Verbindung
mit diesen Bußgeldentscheidungen und die Ergebnisse der Rechtsmittelver-
fahren,

7. die Erteilung sowie das Erlöschen oder die Aufhebung einer Erlaubnis nach
§ 32 Absatz 1f,

8. jede Erlaubnis zur Wiederverbriefung gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2402,

9. Maßnahmen und Bußgeldentscheidungen der Bundesanstalt, die auf einem
Verstoß gegen die Artikel 19 bis 26e der Verordnung (EU) 2017/2402
beruhen.

(5) Die Bundesanstalt unterrichtet die Europäische Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung über die Entschei-
dungen nach § 2e.

(6) Die Bundesanstalt meldet der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung unter Beachtung des Verfahrens nach Artikel 36 Absatz 6 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2402, wenn sie als zuständige Behörde einer gemäß
Artikel 27 Absatz 1 dieser Verordnung benannten ersten Anlaufstelle von einem
Verstoß gegen die Anforderungen des Artikels 27 Absatz 1 dieser Verordnung
erfährt.
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§ 7c (aufgehoben)

§ 7d Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für System-
risiken. 1 Die Bundesanstalt arbeitet eng mit dem Europäischen Ausschuss für
Systemrisiken zusammen und berücksichtigt die von ihm nach Maßgabe von
Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europä-
ischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Aus-
schusses für Systemrisiken (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1), die durch die
Verordnung (EU) 2019/2176 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 146) geändert
worden ist, erlassenen Warnungen und Empfehlungen. 2 Die Bundesanstalt
meldet dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken jede Änderung der
Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer nach § 10d, die Berechnungsgrund-
lagen der Quote nach der Rechtsverordnung nach § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 sowie die Anwendungsdauer der Quote und informiert über die
Tatsache, dass die Bundesanstalt bei der Festlegung der Quote für den anti-
zyklischen Kapitalpuffer Variablen im Sinne der Rechtsverordnung nach § 10
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 berücksichtigt und die Quote ohne deren Berück-
sichtigung niedriger ausgefallen wäre.

§ 8 Zusammenarbeit mit anderen Stellen. (1) (aufgehoben)
(2) Werden gegen Inhaber oder Geschäftsleiter von Instituten sowie gegen

Inhaber bedeutender Beteiligungen von Instituten oder deren gesetzliche oder
satzungsmäßige Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafter oder gegen
Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer ge-
mischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen, Steuerstrafverfahren
eingeleitet oder unterbleibt dies auf Grund einer Selbstanzeige nach § 371 der
Abgabenordnung, so steht § 30 der Abgabenordnung Mitteilungen an die
Bundesanstalt über das Verfahren und über den zugrunde liegenden Sachverhalt
nicht entgegen; das Gleiche gilt, wenn sich das Verfahren gegen Personen
richtet, die das Vergehen als Bedienstete eines Instituts oder eines Inhabers einer
bedeutenden Beteiligung an einem Institut begangen haben.

(3) 1 Die Bundesanstalt und, soweit sie im Rahmen dieses Gesetzes tätig wird,
die Deutsche Bundesbank arbeiten bei der Aufsicht über Institute, die in einem
anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums Bankgeschäfte betreiben oder
Finanzdienstleistungen erbringen, sowie bei der Aufsicht über Institutsgruppen,
Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen im Sinne des
§ 10a Abs. 1 bis 5 mit den zuständigen Stellen im Europäischen Wirtschafts-
raum sowie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zusammen. 2 Bei der Beurteilung nach
§ 2c Abs. 1a und 1b arbeitet die Bundesanstalt mit den zuständigen Stellen im
Europäischen Wirtschaftsraum zusammen, wenn der Anzeigepflichtige
1. ein CRR-Kreditinstitut, ein Erst- oder Rückversicherungsunternehmen

oder eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe
b der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Verwaltungsgesellschaft) ist, das be-
ziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als
dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;

2. ein Mutterunternehmen eines CRR-Kreditinstituts, eines Erst- oder Rück-
versicherungsunternehmens oder einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft ist,
das beziehungsweise die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor
als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist oder
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3. eine natürliche oder juristische Person ist, die ein CRR-Kreditinstitut, ein
Erst- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine OGAW-Verwaltungs-
gesellschaft kontrolliert, das beziehungsweise die in einem anderen Mitglied-
staat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.

3 Wird der interessierte Erwerber einer bedeutenden Beteiligung gleichzeitig
mit der Beurteilung nach § 2c Absatz 1a auch auf Grund eines Antrags auf
Erteilung einer Zulassung nach Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU beur-
teilt, so stimmt sich die Bundesanstalt ab
1. mit der Stelle, die für die Beaufsichtigung der Gruppe auf zusammengefasster

Basis zuständig ist, der das Institut, an dem eine bedeutende Beteiligung
erworben werden soll, angehört, und

2. auch mit der zuständigen Stelle des Staates des Europäischen Wirtschafts-
raums, in dem der interessierte Erwerber seinen Sitz hat.

4 Vorbehaltlich der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbeson-
dere des § 25 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes, tauschen die Bundes-
anstalt und die Deutsche Bundesbank mit den zuständigen Stellen im Europä-
ischen Wirtschaftsraum alle zweckdienlichen und grundlegenden Informatio-
nen aus, die für die Durchführung der Aufsicht erforderlich sind. 5 Grundlegen-
de Informationen können auch ohne entsprechende Anfrage der zuständigen
Stelle weitergegeben werden. 6 Als grundlegend in diesem Sinne gelten alle
Informationen, die Einfluss auf die Beurteilung der Finanzlage eines Instituts in
dem betreffenden Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben können.
7 Hierzu gehören insbesondere:
1. die Offenlegung der rechtlichen und organisatorischen Struktur sowie die

Grundlagen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der Gruppe, ein-
schließlich aller beaufsichtigten Unternehmen, nichtbeaufsichtigten Unter-
nehmen, nichtbeaufsichtigten Tochtergesellschaften und bedeutender
Zweigniederlassungen der Gruppe, sowie Ermittlung der jeweils für die
Aufsicht zuständigen Stellen,

2. Verfahren für die Sammlung und Überprüfung von Informationen von
gruppenangehörigen Instituten,

3. nachteilige Entwicklungen bei Instituten oder anderen Unternehmen einer
Gruppe, die die Institute ernsthaft beeinträchtigen könnten, und

4. schwerwiegende oder außergewöhnliche bankaufsichtliche Maßnahmen, die
die Bundesanstalt nach Maßgabe dieses Gesetzes oder der zu seiner Durch-
führung erlassenen Rechtsverordnungen ergriffen hat.

8 Die Bundesanstalt übermittelt der zuständigen Stelle im Aufnahmemitglied-
staat
1. alle Informationen für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen

Eignung der in § 1 Absatz 2 Satz 1 genannten Personen;
2. alle Informationen für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Inhaber einer

bedeutenden Beteiligung an Unternehmen derselben Gruppe mit Sitz im
Inland, die erforderlich sind für die Erteilung einer Erlaubnis und die laufen-
de Aufsicht über ein Unternehmen im Sinne des § 33b Satz 1, das beabsich-
tigt, im Aufnahmemitgliedstaat Bankgeschäfte entsprechend § 1 Absatz 1
Satz 2 Nummer 1, 2, 4 und 10 oder Finanzdienstleistungen entsprechend § 1
Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 4 zu erbringen;
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3. unverzüglich bei der Überwachung der Liquidität des Instituts gewonnene
Informationen und Erkenntnisse, die für die Beaufsichtigung der Zweigstelle
aus Gründen des Einleger- und Anlegerschutzes oder der Finanzstabilität des
Aufnahmemitgliedstaates notwendig sind, und

4. Informationen darüber, dass Liquiditätsschwierigkeiten auftreten oder aller
Wahrscheinlichkeit nach zu erwarten sind, sowie Einzelheiten zur Planung
und Umsetzung eines Sanierungsplans und zu allen in diesem Zusammen-
hang ergriffenen aufsichtlichen Maßnahmen.

9 Informationen nach Satz 6 Nummer 3 und 4 sind auch der zuständigen Stelle
in dem Aufnahmemitgliedstaat zu übermitteln, in dem ein CRR-Kreditinstitut
über Zweigniederlassungen verfügt, die als bedeutend eingestuft worden sind.
10 Übermittelt eine zuständige Stelle in einem anderen Staat des Europäischen
Wirtschaftsraums erforderliche Informationen nicht, kann die Bundesanstalt
nach Maßgabe des Artikels 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde um Hilfe ersuchen. 11 Sie kann ferner die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde oder die Europäische Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Artikels 19 der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 um Hilfe ersuchen,
wenn ein Ersuchen um Zusammenarbeit, insbesondere um Informationsaus-
tausch, von einer zuständigen Stelle zurückgewiesen oder einem solchen Er-
suchen nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen wurde.

(3a) 1 Die zuständige Stelle im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 kann die Bundes-
anstalt um Zusammenarbeit bei einer Überwachung, einer Prüfung oder Er-
mittlung ersuchen. 2 Die Bundesanstalt macht bei Ersuchen im Sinne des
Satzes 1 zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und
entsprechender Bestimmungen dieser Staaten von allen ihr nach dem Gesetz
zustehenden Befugnissen Gebrauch, soweit dies geeignet und erforderlich ist,
den Ersuchen nachzukommen. 3 Die Bundesanstalt kann eine Untersuchung,
die Übermittlung von Informationen oder die Teilnahme von Bediensteten
dieser ausländischen Stellen an solchen Prüfungen verweigern, wenn
1. hierdurch die Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung der

Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt werden könnte oder
2. auf Grund desselben Sachverhaltes gegen die betreffenden Personen bereits

ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden oder eine unanfechtbare Ent-
scheidung ergangen ist.

4 Kommt die Bundesanstalt einem entsprechenden Ersuchen nicht nach oder
macht sie von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, teilt sie dies der ersuchenden
Stelle unverzüglich mit und legt die Gründe dar; im Falle einer Verweigerung
nach Satz 3 Nr. 2 sind genaue Informationen über das gerichtliche Verfahren
oder die unanfechtbare Entscheidung zu übermitteln.

(3b) 1 Die Bundesanstalt arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht über Institute
eng mit den zentralen Meldestellen und den Behörden in anderen Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums zusammen, die gemäß der Richtlinie (EU)
2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung
der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73),
die durch die Richtlinie (EU) 2018/843 (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43)
geändert worden ist, für die Überwachung der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1
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und 2 der Richtlinie aufgeführten Verpflichteten zuständig sind. 2 Sie stellt den
zentralen Meldestellen und den genannten Behörden die für die Wahrnehmung
ihrer Aufgaben relevanten Informationen bereit, sofern hierdurch keine laufen-
den Ermittlungen gefährdet werden. Beinhalten diese Informationen personen-
bezogene Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679, sind die Informa-
tionen zu übermitteln, soweit sie für die Wahrnehmung von Aufgaben nach
der Richtlinie 2013/36/EU, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der
Richtlinie (EU) 2015/849 erforderlich sind.

(4) 1 In den Fällen, in denen die Bundesanstalt für die Aufsicht über EU-
Mutterinstitute oder Institute, die von einer EU-Mutterfinanzholding-Gesell-
schaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft kontrolliert
werden, zuständig ist, übermittelt sie den zuständigen Stellen in den anderen
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die für die Aufsicht über Tochter-
unternehmen dieser Institute zuständig sind, auf Anfrage alle zweckdienlichen
Informationen. 2 Als zweckdienlich in diesem Sinne gelten alle Informationen,
die die Beurteilung der finanziellen Solidität eines Instituts in einem anderen
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums wesentlich beeinflussen können. 3 Der
Umfang der Informationspflicht richtet sich insbesondere nach der Bedeutung
des Tochterunternehmens für das Finanzsystem des betreffenden Staates.

(5) Mitteilungen der zuständigen Stellen eines anderen Staates dürfen nur für
folgende Zwecke verwendet werden:
1. zur Prüfung der Zulassung zum Geschäftsbetrieb eines Instituts,
2. zur Überwachung der Tätigkeit der Institute auf Einzelbasis oder auf zusam-

mengefasster Basis,
3. für Anordnungen der Bundesanstalt sowie zur Verfolgung und Ahndung von

Ordnungswidrigkeiten durch die Bundesanstalt,
4. im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens über Rechtsbehelfe gegen eine

Entscheidung der Bundesanstalt oder
5. im Rahmen von Verfahren vor Verwaltungsgerichten, Insolvenzgerichten,

Staatsanwaltschaften oder für Straf- und Bußgeldsachen zuständigen Gerich-
ten.
(6) 1 Vor der Entscheidung über folgende Sachverhalte hört die Bundesanstalt

regelmäßig die zuständigen Stellen im Europäischen Wirtschaftsraum an, sofern
die Entscheidung von Bedeutung für deren Aufsichtstätigkeit ist:
1. Änderungen in der Struktur der Inhaber, der Organisation oder der Ge-

schäftsleitung gruppenangehöriger Institute, die der Zustimmung der Bun-
desanstalt bedürfen,

2. schwerwiegende oder außergewöhnliche bankaufsichtliche Maßnahmen. In
diesen Fällen ist stets zumindest die für die Aufsicht auf zusammengefasster
Basis zuständige Stelle anzuhören, sofern diese Zuständigkeit nicht bei der
Bundesanstalt liegt.

2 Die Bundesanstalt kann bei Gefahr im Verzug von einer vorherigen Anhörung
der zuständigen Stellen absehen. 3 Das Gleiche gilt, wenn die vorherige Anhö-
rung die Wirksamkeit der Maßnahme gefährden könnte; in diesen Fällen
informiert die Bundesanstalt die zuständigen Stellen unverzüglich nach Erlass
oder Durchführung der Maßnahme.

(7) 1 Ist die Bundesanstalt für die Aufsicht über eine Institutsgruppe, Finanz-
holding-Gruppe oder gemischte Finanzholding-Gruppe auf zusammengefasster
Basis zuständig und tritt eine Krisensituation auf, insbesondere bei widrigen
Entwicklungen an den Finanzmärkten, die eine Gefahr für die Marktliquidität
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und die Stabilität des Finanzsystems eines Staates innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums darstellt, in dem eines der gruppenangehörigen Unterneh-
men seinen Sitz hat oder eine Zweigniederlassung als bedeutend angesehen
wurde, hat die Bundesanstalt unverzüglich das Bundesministerium der Finan-
zen, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, den Europäischen Ausschuss für
Systemrisiken, die Deutsche Bundesbank sowie die Zentralregierungen der
anderen Mitgliedstaaten, sofern sie betroffen sind, zu unterrichten und ihnen
alle für die Durchführung ihrer Aufgaben wesentlichen Informationen zu über-
mitteln. 2 Erhält die Bundesanstalt in sonstigen Fällen Kenntnis von einer
Krisensituation im Sinne des Satzes 1, hat sie unverzüglich die für die Aufsicht
auf zusammengefasster Basis über die betroffenen Institutsgruppen, Finanzhol-
ding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen zuständigen Stellen
und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde zu unterrichten. 3 § 9 bleibt
unberührt.

(8) 1 Die Bundesanstalt teilt den zuständigen Stellen des Aufnahmemitglied-
staates Maßnahmen mit, die sie ergreifen wird, um Verstöße eines Instituts
gegen Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaates zu beenden, über die
sie durch die zuständigen Stellen des Aufnahmemitgliedstaates unterrichtet
worden ist und erteilt auf Aufforderung entsprechende Erläuterungen. 2 Ist die
Bundesanstalt mit Maßnahmen, die eine zuständige Stelle des Aufnahmemit-
gliedstaates ergreift, um Verstöße eines Instituts gegen Rechtsvorschriften des
Aufnahmemitgliedstaates zu beenden, nicht einverstanden, kann sie die Ange-
legenheit nach Maßgabe von Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010
an die Europäische Bankenaufsichtsbehörde verweisen und diese um Unterstüt-
zung bitten.

(9) 1 Hat die Bundesanstalt hinreichende Anhaltspunkte für einen Verstoß
gegen Vorschriften dieses Gesetzes, gegen die Verordnung (EU) Nr. 575/2013
oder entsprechende Vorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums, teilt sie diese der für die Zusammenarbeit bei der Aufsicht über Institute
zuständigen Stelle mit, auf dessen Gebiet die vorschriftswidrige Handlung statt-
gefunden hat. 2 Erhält die Bundesanstalt eine entsprechende Mitteilung von
zuständigen Stellen anderer Staaten, unterrichtet sie diese über die Ergebnisse
daraufhin eingeleiteter Untersuchungen.

(10) 1 Hat die Bundesanstalt hinreichende Anhaltspunkte für einen Verstoß
gegen die Artikel 6 bis 27 der Verordnung (EU) 2017/2402, so unterrichtet sie
die gemäß dieser Verordnung zuständigen Stellen. 2 Im Falle einer unrichtigen
oder irreführenden Meldung im Sinne des Artikels 27 Absatz 1 dieser Ver-
ordnung unterrichtet die Bundesanstalt unverzüglich die zuständige Behörde
der insoweit gemäß Artikel 27 Absatz 1 dieser Verordnung benannten ersten
Anlaufstelle. 3 Wird die Bundesanstalt als zuständige Stelle über einen mögli-
chen Verstoß gegen die Artikel 6 bis 27 der Verordnung (EU) 2017/2402
informiert, handelt sie unter Beachtung des Verfahrens nach Artikel 36 Absatz 6
dieser Verordnung.

(11) 1 Ergibt sich für die Bundesanstalt auf Grund der Überprüfung, ins-
besondere der Evaluierung der Unternehmensführungsregelung, des Geschäfts-
modells oder der Tätigkeiten eines CRR-Kreditinstituts, der begründete Ver-
dacht, dass im Zusammenhang mit diesem CRR-Kreditinstitut Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung stattfindet, stattgefunden hat oder diese Straftaten
versucht wurden oder dass ein erhöhtes Risiko hierfür besteht, so meldet die
Bundesanstalt diesen Verdacht unverzüglich der Behörde oder Stelle, die das
Institut gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 beaufsichtigt und die Einhaltung
dieser Richtlinie sicherzustellen hat. 2 Besteht der Verdacht auf ein erhöhtes
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Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und ist die Bundesanstalt
die zuständige Behörde, so nimmt die Bundesanstalt zusammen mit der Behör-
de oder Stelle, die das CRR-Kreditinstitut gemäß der Richtlinie (EU) 2015/
849 beaufsichtigt und dafür zuständig ist, die Einhaltung dieser Richtlinie
sicherzustellen, Kontakt mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde auf, um
ihre gemeinsame Bewertung unverzüglich zu übermitteln. 3 Ist die Bundes-
anstalt die zuständige Behörde, so ergreift sie Maßnahmen, soweit dies erforder-
lich ist.

§ 8a Besondere Aufgaben bei der Aufsicht auf zusammengefasster
Basis. (1) 1 Ist die Bundesanstalt für die Aufsicht auf zusammengefasster Basis
über eine Institutsgruppe, eine Finanzholding-Gruppe oder eine gemischte
Finanzholding-Gruppe im Sinne des § 10a zuständig, an deren Spitze ein EU-
Mutterinstitut, eine EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft oder eine gemischte
EU-Mutterfinanzholding-Gesellschaft steht, obliegen ihr neben den sonstigen,
sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben folgende Aufgaben:
1. Koordinierung der Sammlung und Verbreitung zweckdienlicher und grund-

legender Informationen nach § 8 Absatz 3 im Rahmen der laufenden Auf-
sicht und in Krisensituationen; dazu gehören auch die Sammlung und Wei-
tergabe von Informationen über die rechtliche und organisatorische Struktur
sowie die Sammlung und Weitergabe der Grundsätze ordnungsgemäßer
Geschäftsführung;

2. Planung und Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten im Rahmen der laufen-
den Aufsicht und in Krisensituationen, insbesondere bei widrigen Entwick-
lungen bei Instituten oder an den Finanzmärkten; die Bundesanstalt und,
soweit sie im Rahmen dieses Gesetzes tätig wird, die Deutsche Bundesbank
arbeiten hierbei, soweit erforderlich, mit den jeweils zuständigen Stellen der
anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums zusammen; im Rahmen
der laufenden Aufsicht umfasst die Zusammenarbeit insbesondere die laufen-
de Überwachung des Risikomanagements der Institute, grenzüberschreiten-
de Prüfungen, Maßnahmen bei organisatorischen Mängeln nach § 45b, die
Offenlegung durch die Institute und die in den Artikeln 76 bis 87 und 92
bis 96 der Richtlinie 2013/36/EU genannten technischen Vorgaben für die
Organisation und Behandlung von Risiken; in Krisensituationen, insbeson-
dere bei widrigen Entwicklungen in Instituten oder an den Finanzmärkten,
schließt die Zusammenarbeit die Anordnung von Maßnahmen nach den
§§ 45 bis 46b, die Ausarbeitung gemeinsamer Bewertungen, die Durch-
führung von Notfallkonzepten und die Kommunikation mit der Öffentlich-
keit ein;

3. die Übersendung der Verzeichnisse im Sinne des § 7a Absatz 3 an die jeweils
zuständigen Stellen der anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums.

2 Arbeiten die zuständigen Stellen der anderen Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums mit der Bundesanstalt nicht in dem Umfang zusammen, der zur
Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 erforderlich ist, kann die Bundesanstalt
nach Maßgabe des Artikels 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde um Hilfe ersuchen.

(2) 1 Die Bundesanstalt und die zuständigen Stellen im Europäischen Wirt-
schaftsraum können in Kooperationsvereinbarungen die näheren Bestimmun-
gen für die Beaufsichtigung von Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen
oder gemischte Finanzholding-Gruppen im Sinne von § 10a regeln. 2 In diesen
Vereinbarungen können der jeweils für die Aufsicht auf zusammengefasster
Basis zuständigen Stelle weitere Aufgaben übertragen und Verfahren für die
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